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 Zusatzmarkierungen für thematische  

Wanderwege in AR  

1. Bewilligungen  Zusatzmarkierungen müssen von der Vereinigung für Ap-
penzell A.Rh. Wanderwege VAW offiziell bewilligt werden. 
Somit gibt es an Wanderwegweiserstandorten keine nicht 
bewilligte zusätzliche Markierungen.  

  

2. Richtlinien  Seit dem 1. Februar 2006 sind die neuen Markierungs-
normen VSS Norm SN 640 829a für den Langsamverkehr 
in Kraft. In dieser sind die Markierungen genau festgehal-
ten. 

Diese VSS-Richtlinien sind zu beziehen beim: 

Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrs-
fachleute; Seefeldstrasse 9, 8006 Zürich, Tel. 044 269 40 
20 oder unter www.vss.ch, Kosten: Fr. 89.--. 

 
 
 

 
In Vorbereitung ist das Handbuch „Signalisation Wander-
wege“der Schweizer Wanderwege und des ASTRA. Vor-
liegendes Merkblatt stützt sich auch auf den Entwurf die-
ses Handbuches. 



���������     
                                                 Rehetobel, November 2007 

Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwge VAW 
Heinz Meier, Technischer Leiter 

Oberstrasse 11, 9038 Rehetobel 
Telefon 071 877 21 42 

 heinz.meier@appenzeller-wanderwege.ch 
Seite 2 von 6 

   

 

 

  

3. Wegweiser für 
Routenfelder als 
Zusatzmarkierung  

 
 
Grösse 300 mm x 100 mm 
Grundfarbe Gelb RAL 1007 

 

Nationale, regionale und lokale Routen werden mit Weg-
weisern für Routenfelder in beide Richtungen signalisiert. 
Routenfelder orientieren über den Verlauf der Route, ge-
ben aber keine Auskunft über die Routenziele. Wegweiser 
für Routenfelder  sind ein zusätzliches Signalisation-
sinstrument, welches die Signalisation mit Zielangaben 
ergänzt, jedoch nie unabhängig von Wegweisern mit Ziel-
angaben verwendet wird. Solche Wanderweg-
Zusatzmarkierungen sind nur zulässig, wenn diese auch 
auf dem offiziellen Wanderwegnetz, welches im Kantona-
len Richtplan abgebildet ist, verlaufen. 
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4. Routen  Nationale und regionale Routen werden vom Bund be-
stimmt. Die nationalen Routen sind mit der Nummerie-
rung 1 - 20, die regionalen Routen sind von 21 – 99 
nummeriert. Im Appenzellerland hat der Alpenpanora-
maweg die Nummer 3, der Jakobsweg die 4 und die 
Kulturspur Appenzellerland die Nummer 22 und der Ap-
penzellerweg die 44. 

Für die lokalen Routen (örtliche Themenwege wie Witz-
weg, Meteoweg, Landwirtschaftsweg usw.) werden im 
Kanton Appenzell A.Rh. nur Routennamen (z.B. Rätsel-
weg) und keine Nummern verwendet. 

  

5. Routenfelder 

 

 

 

Routenfelder sind gesamtschweizerisch nach einem 
einheitlichen Konzept zu gestalten.  

       
Beispiele von Routenfeldern 

 
Grösse  75 mm x 75 mm 
Grundfarbe Grün Pantone 368 C 
Routenname Schrift Frutiger 66, bold italic, schwarz 
Trägerschaft Schrift Frutiger 66, bold italic, schwarz, 
 15 Punkt, keine Reklamen oder Sposoren 
Grafisches Element bedeckt maximal 30% der Fläche,  Farbe maxi
 mal 30% heller oder dunkler als die Grundfarbe 
Wappen Kantons- oder Gemeindewappen; Höhe 14 mm 

Die Gestaltung der Routenfelder ist von der VAW bewil-
ligen zu lassen. 
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Diese werden nur an Wegweiserstandorten mit Ziel-
angaben angebracht, also dort, wo sich Wanderwege 
verzweigen.  

 
 

6. Wegweiser für Rou-
tenfelder  

An Standorten von Zwischenmarkierungen (Richtungs-
zeiger, Rhomben), wo keine Wanderwege abzweigen, 
werden keine Wegweiser für Routenfelder  ange-
bracht, weil dort der Routenverlauf eindeutig ist. 
 

                      

  

7. Thematische Wege 
die nicht  auf dem gel-
ben Netz verlaufen  

Vielfach besteht der Wunsch, lokale Spazier- und 
Laufwege zu signalisieren, die nicht  auf dem gelben 
Netz verlaufen. Auch diese Signalisation ist nach der 
Schweizer Norm SN 640 829a auszuführen.  

Solche Signalisationen sind durch eine klar definierte 
Trägerschaft (z.B. Gemeinde, Verkehrsverein) wahr-
zunehmen. Eine angemessene Organisationsstruktur 
und Finanzplanung sorgen dafür, dass der langfristige 
Unterhalt sichergestellt ist.  

Auch diese Signalisationen sind von der VAW zu be-
willigen.  

  

8. Signale für Spazier- 
und Laufwege  

Die Signale von Spazier- und Laufwegen sind weiss  
(RAL 9003, Signalweiss). 
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Das Routenfeld auf dem weissen Wegweiser ist grün  
und ist wie unter Ziffer 5 beschrieben zu gestalten. 

Lokale Routen, Spazier- und Laufwege werden primär 
mit Wegweisern für Routenfelder  signalisiert. Weg-
weiser mit Zielangaben sind in der Regel nicht nötig. 

 

 
 
Grösse 300 mm x 100 mm 
Grundfarbe Weiss RAL 9016 

 

Spazier- und Laufwege werden durchgehend in beide 
Richtungen signalisiert. Sie werden auch dann durch-
gehend signalisiert, wenn Teile davon über gelb signa-
lisierte Wanderwege verlaufen. 

Individuelle und farbige Signale die nicht dieser Richtli-
nie entsprechen gehören der Vergangenheit  an. 
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9. Touristische Signali-
sation  

Touristisch bedeutsame Objekte (Kulturdenkmäler, Geo-
logische Sehenswürdigkeiten, Naturschutzgebiet), welche 
nicht durch Wanderwege oder Spazierwege erschlossen 
werden, können mit braunen Wegweisern signalisiert 
werden. 
Grösse  615 x 120 mm, 450 x 120 mm 
Grundfarbe RAL 8007, Braun, mit 5 mm breitem weis- sem 
Rand 
Schrift ASTRA-Frutiger Standard, weiss, Höhe 
 30 mm, Skalierung 75 % 
Ziel In der Regel nur ein Ziel pro Wegweiser 

 

  

10. Merke Ein ausgeschilderter thematischer Wanderweg ist noch 
kein Programm und keine Attraktion. Er muss unterhalten 
werden, ein separater Prospekt sollte vorliegen und er 
muss vermarktet werden. Neben dem Inhalt müssen sich 
Initianten schon früh mit dem Konzept, der Gestaltung der 
Routenfelder, dem Betrieb, der Vermarktung, dem Unter-
halt, der Trägerschaft und der Finanzierung auseinander-
setzen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Signalisation 
normgerecht ausgeführt wird. 

  

11. Bewilligungsverfah-
ren 

Für das Bewilligungsverfahren von thematischen Wan-
derwegen ist das nachfolgende Formular zu verwenden. 
Wenn alle Vorgaben berücksichtigt wurden, steht einer 
Bewilligung der VAW nichts mehr im Wege. 

Das Formular findet sich auch auf der Homepage 
www.appenzeller-wanderwege.ch. Es ist beim techni-
schen Leiter einzureichen. 

 


